
240 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des HandeJsausschusses 

über die Regierungsvorlage. (22 der Beilagen): 
Bundesgesetz über die Regelung des Straßen

verkehrs (Straßenpolizeigesetz 1959). 

Die 'Obgenannte Regierun~v'Orlage wurde 
v'Om Nati'Onalrat am 21. Juli .1959 dem Handels
ausschuß zur V'Orberatung zugewi,esen. 

Der Handelsausschuß hat am 16. N'Ovember 
1959 nach einer Debatt,e, in der d~e Abge'Ord
neten Li n s, S t ras s er und Dr. M i g s c h 
s'Owie Bundesminister für Handel und Wieder
aufbau Dr. BQ c k das W'Ort ergriffen, zur 
weiteren Beratung der Regierungsv'Orlage einen 
neungliederigen Unterausschuß eingesetzt, dem 
v'On der österreichischen V'Olkspartei die Ab
geordneten H art I (Obmann), K u I h a n e k 
(Berichterstatter), Se bin ger und Eh gar t
ne r, v'On der S'Ozialistischen Partei österreichs 
die Abge'Ordneten Dr. Mi g s c h, Dipl.-Ing. 
Dr.Oskar W e i h s (SchriftfühFer), H '0 I '0 U be k 
und S t r a,s s e rund v'On der Freiheitlichen 
Partei österreichs der Abge'Ordnete Dr. van 
T '0 n gel angehörten. 

Der Unterausschuß hat in der Zeit v'Om 
20. Jänner 1960 bis 21. Juni 1960 24 Sitzun'gen 
abgehalten, in denen die Regierungsv'Orlage ~uf 
das gründlichste durchgearbeitet wurde. Außer 
der mündlichen Vernehmung v'On Experten hat 
der Unterausschußauch zahlreiche Fragen an die 
öffentlichkeit gerichtet und die darauf einge
gangenen mehr als 3000 Antw'Or:ten bei seinen 
Beratungen verwertet. Das Ergebnis der Be
ratungen des Unterausschusses wUl'de am 30. Juni 
1960 v'Om Berichterstatter Abge'Ordneten K u 1-
h a n e k dem HandelsausschUß v'Orgelegt. 

Der Handelsausschuß hat, nachdem n'Och die 
Abge'Ordneten Dr. Kr a n zirn a y r, D'Okt'Or 
Mi g s c h, Dr. Hof e n e der, S t ras s e r, 
Dr. Re i set bau e rund Dr. van Ton gel 
zum Gegenstand gesprochen hatten, den Gesetz
e.ntwurf in der Fassung, die als eigene Drucksache 
(Zu 240 der Beilagen) vorliegt, einstimmig an
genommen. 

240 der Beilagen 

Ferner hat der Handelsausschuß auf Antrag 
der Abge'Ordneten Dr. 1'1 i g s c h, Ku I h a n e k, 
H'Oloubek, Eh~artner und Dr. van 
T '0 n g eI (Entschließungsantrag Nr. 1) und auf 
Antrag der Abge'Ordneten Ha r t 1, S t ras s' er, 
Se bin ger, Dipl.-Ing. Dr. Oskar We i h sund 
Dr. van T'O n gel (Entschließungsantrag NI'. 2) 
die dem Bericht beigefügten zwei Resolutionen 
angenommen. 

Zu den vom Handelsausschuß über Vorschlag 
des Unterausschusses beschlossenen wesentlichen 
Abänderungen an der Regierungsv'Orlage ist im 
einzelnen unter Berücksichtigung der Neu
numerierung der Paragraphen zu bemerken: 

Zum Titel. 

Mit Rücksicht darauf, daß aus dem Kurztitel . 
eines Gesetzes so klar wie nur möglich dessen 
Inhalt und Zweck hervorgehen soll, ist vorge
sehen, das Gesetz, dessen Inhak und Zweck die 
Regelung und Ordnung des Straßenv'erkehrs ist, 
"Straßenverkehrsordnung 1960" zu benennen. 
Wie sich aus dem übrigen Wortlaut des Titels 
ergibt, gründet sich die Straßenverkehrsordnung 
auf, den im Bundes-Verfassungsgesetz bezeich
neten K'Ompetenztatbestand "Straßen polizei". 

Zu § 1 (Geltungsbereich). 

In meritorischer Hinsicht hat sich an dieser 
Bestimmung, die den Geltungsbereich der 
Straßenverkehrsordnung festlegt, im Verhältnis 
zur Regierungsvorlage nichts geändert. Der 
§ 1 wurde sprachlich etwas anders gestaltet. 
Die Straßenverkehrsordnung soll lediglich für 
Straßen mit öffentlichem Verkehr im 'vollen 
Umfang gelten. Die von diesem Gesetz den Be
hörden oder den Organen der Straßenaufsicht 
eingeräumten Befugnisse erstrecken sich nicht 
auf Straßen 'Ohne öffentlichen Verkehr. Die Be
hörden dürfen daher für solche Straßen keine 
Verkehrsr,egelung anordnen, und die Ol1gane der 
Straßenaufsicht dürfen auf solchen Straßep 

1 

240 der Beilagen und Zu 240 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 17

www.parlament.gv.at



2 

niemanden: beanstanden, selbst wenn er Straßen
verkehrsvorschriften verletzt haben sollte. Amts
handlungen im Dienste der Straf justiz sind 
selbstverständlich auch auf Straßen ohne öffent
lichen Verkehr möglich. Diesbezüglich trifft der 
§ 97 Abs. 5 die nötige Vorsorg,e. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen). 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehenen 
Begriffsbestimmungen wurden im wesentlichen 
beibehalten. Nur foLgende bedeutende Knderun
gen sind hervorzuheben: 

1. Neu eingefügt wurde eine Begriffsbestim-

Fahrzeug,e zu· verstehen, die nach den jeweils 
geltenden kraftfahrrechtlichen . Vorschriften als 
Kraftfahrzeuge bzw. als Motorfahrräder anzu
sehen sind. 

6. Als "Halten" wird eine kurze Fahrtunter
br,echung bezeichnet. Als Maßstab wurden 
verschiedene Tätigkeit~n demonstrativ auf
gezählt, wie z. B. Ein- und Aussteigen von Fahr
gästen, Ladetätigkeit, Tanken, Bezahlen des 
Fuhrlohnes u. dgl. V oraus\Setzung in allen 
diesen Fällen ist jedoch, daß der Lenker im 
Fahrz.eug oder in dessen Nähe verbleibt und 
leicht erreichbar ist. 

Zu§ 4 (Verkehrsunfälle): 

Es ~urden jene Bestimmungen, die das Ver
halten bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden 
zum Gegen.stande haben,vorangestelli:. . 

mung für "Gehweg". Solche Gehwege sind vom 
Verkehrsraumeiner Straße mit Fahrzeugver
kehr räumlich getrennt; mitunter können sie 
auch sehr weit entfernt von einer solchen Straße 
verlauf.en. Eine besondere Not~endigkeit zu die
ser neuen Begriffsbestimmung ergab sich auch im 
Hinblick darauf, daß ein besonder,es Gebots-' 
zeichen "Gehweg" aufgenommen w~rde. Zu Abs. 2: 

Es war notwendig, die Hilfdeistungspflicht 
2. Eine besondere S 0 r g e der Aus s c h u ß- gegenüber Personen, die bei einem Verkehrs-

b e rat u n gen galt dem Schutz der Fußgän- unfall zu Schaden kamen, besonders hervorzu~ 
ger, insbesonder,e der gefahrlosen Benützung der heben. Wenn jemand nicht fähig ist, selbst Hilfe 
Schutzwege. Um ,eine einheitliche Kennzeich-

zu leisten, hat er für fremde Hilfe zu sorgen. 
nung ,der Schutzwege zu g,ewährleisten, wurde. DieUnfähi,gkeit kan:n sich. zum Beispiel aus 
bestimmt, daß sie in sogenannten "Zebrastreifen" 
auszuführen sind. einem Mangel an entsprechenden Kenntnissen 

ergeben. Auch. derjenige ist unfähig, der etwa 
3. An Stelle des in der Regierungsvorlage ent- beim Anblick von Blut von übelkeit befallen 

haltenen Ausdruckes ,;Ortsdurchfahrt" wurde wird. 
der zutreffendere Ausdruck "Ortsgebi,et" g'e-
wählt. Als' Folge dieser Knderung mußue der 
Ausdruck "Ortsdurchfahrt" überall in "Orts
gebiet" umgeändert werden. 

4. Es wUl'deW ert darauf gelegt, daß in der 
Straß,enverkehrsordnung nicht vom "Kraftfahr
gesetz 1955" gesprochen werde. Dies deshalb, 
um sicherzustellen, daß nicht ,etwa ,eine künf
tige Auslegung der Straß,enverkehrsordnung zu 
dem Schlusse käme, es seien nicht die jeweils 
geltenden kraftfahrrechtlichen Vorschriften maß
gebend, sondern jene des im Zeitpunkt des In
krafttret,ens der Straßenverkehrsordnung gelten
den' Kraftfahrgesetzes 1955. Eine solche Vor-. 
sorge mußte auch schon deshalb getroffen wer
den, weil das, Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau zur Zeit an einer Nov'elle 
der gdtenden kraftfahrrechtlichen Vorschriften 
arbeitet. 

Zu Abs.5: 

Hier wird das V,erhalten bei einem Verkehrs
unfall geregelt, bei dem lediglich Sachschaden 
entstanden ist. Grundsätzlich ist auch in diesem 
Falle eine Meldung bei der nächsten Polizei- oder 
Gendarmeriedienststelle erforderlich. Doch kann 
eine solche Meldung dann unterbleiben, wenn 
sich die am Unfall Beteiligten ihre Identität nach
weiserl. Gegebenenfalls ist die Meldung ohne un
nötigen Aufschub zu erstatten. Ob die Erstattung 
der Meldung nötig'er- oder unnötigerweis:e auf
geschoben wurde, wird nach Lage des einzelnen 
Falles zu beurteilen sein. Die Meldung eines 
Sachschadens soll jedoch keine Selbstanzeige sein; 
wer durch ein an sich vorschriftswidrig,es Ver
halten im Straßenverkehr eine Sache beschädigt, 
wird wegen des vorschriftswidrigen Verhaltens 
nicht bestraft, wenn die Behörde hievon aus
schließlich durch die Meldung des Beschädigers 
Kenntnis erlangt hat (siehe § 99. Ab:>. 6 lit. a). 

5. Wesentlich ist f,erner, daß Kraftfahrzeuge 
und Motorfahrräder von den Begriffsbestim
mungen der Straßenverkehrsordnung heraus
genommen wurden, weil hiefür nur kraftfahr-
rechtliche Definitionen maßgebend sein können, Zu Abs. 6: 
und zwar - wie bel'eits oben erwähnt - die Die Verletzung der Hilfdeistungspflicht bei 
jeweils geltenden. Wo also in der Straß·enver- einem Verkehrsunfall begründet zwar emen 
kehrsordnung von Kraftfahrzeugen oder Motor- . strafbaren Tatbestand im Sinne des § 99, jedoch 
fahrrädern die Red e· ist, sind hierunter solche. keinerlei Ersatzansprüche. 
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Zu § 5 (Besondere Sicherungsmaßnahmen gegen 
Beeinträchtigung durch Alkohol). 

Zu Abs. 1: 

Wer sich in einem durch Alkohol beeinträch
tigten Zustand befindet, darf ein Fahrzeug 
weder lenken noch in Betrieb nehmen. Eine 
Alkoholbeeinträchtigung li,egt bei einem Blut
alkoholgehalt von 0'8 Promille und darüber vor. 
Die O'S-Promil'le-Grenze wurde nach eingehender 
Diskussion· und nach Anhörung führender Fach
leute auf dem Gebiet,e der Psychiatrie und Ge
richtsmedizin festgelegt. Eine solche Grenze hat 
in den Rechtsvorschriften bisher gefehlt. Die 
Rechtsprechung hat eine Alkoholbeeinträchtigung 
in letzter Zeit einheitlich bei einern Blutalkohol
gehalt von 1'00 Promille angenommen. Nach 
Urteil der Fachleute ist dieser Blutalkoholgehalt 
jedoch zu hoch, zumal auch verhältnismäßig 
geringe Alkoholbeeinträchtigungen besonders 
gefährlich sind, da sie die Hemmungen lösen 
und zu einem gewagten Fahrverhalten verleiten. 
Im übrigen handelt es sich bei der Bestimmung, 
daß bei einem Blutalkoholgehalt von 0'8 Pro
mille und darüber der Zustand einer Person als 
durch Alkohol beeinträchtigt gilt, nicht um eine 
"gesetzliche Vermutung" etwa im Sinne des § 45 
A VG. 1950, sondern um die Definition der AI
koholbeeinträchtigung. Ein Gegenbeweis kommt 
sohin nicht in Betracht. 

Zu Abs. 2: 

Hier wurde vorgesehen, daß Organe des amts
ärztlichen Dienstes oder besonders geschulte und 
von .der B,ehörde hiezu ermächtigte Organe der 
Straßenaufsicht berechtigt sind, die Atemluft von 
Personen zu untersuchen, die ein Fahrzeug len
ken oder in B,etrieb nehmen oder dies versuchen. 
Die Untiersuchung ist mittels geeigneter Geräte, 
die· vom Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau noch gesondert zu bestimmen 
sind, vorzunehmen. Gedacht ist hiebei an den 
sogenannten "Röhq:hentest", eine verhältnis
mäßig billige, einfache, aber doch zweckmäßige 
Untersuchung der Atemluft, die an Ort und 
Stelle vorgenommen werden kann. Dabei muß 
durch ein Röhrchen geblasen werden, das mit 
einer Chemikalie gefüllt ist. Bei einer alkohol
hältigen Atemluft, die. einem Blutalkohofgehah 
von O' 8 Promille und darüber entspricht, zeigt 
die Chemikalie eine deutliche Verfärbung an. 
Wesentlich ist jedoch, daß dieser Röhrchentest 
nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft 
erst 20 bis 30 Minuten nach dem letzten AI
koholkonsum verläßliche Werte anzeigt. 

Zu Abs. 3: 

Zur Vermeidung von Verkehrsunfällen sind 
die Organe der Straßenaufsicht übel'dies berech
tigt, Personen, die sich offenbar in einem durch 
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Alkohol beeinträchtigten Zustand befinden, an 
der Lenkung und Inbetriebnahme eines Fahr
zeuges zu hindern. Wer in di'esem Falle vom 
Versuch, ein Fahrzeug in Betrieb zu nehmen, 
abläßt, bleibt gemäß § 99 Albs. 5 straflos. 

Zu Abs. 4: 

Diese Bestimmung legt die Voraussetzungen 
fest, unter denen ein Straß<enbenützer einem im 
öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Arzt zwecks 
Feststellung des Grades der Alkoholeinwirkung 
vorgeführt wel'den kann. 

Zu Abs. 5: 

In dieser Bestimmung wird die Verpflichtung 
zur Duldung der ärztlichen Untersuchung fest
gelegt. 

Zu Abs. 6: 

Bei der strafrechtlichen Verfolgung von Ver
kehrsdelikuen kommt der Frag,e, ob der Täter 
im Zeitpunkt der Tat durch Alkohol beein
trächtigt war, große Bedeutung zu. Die verläß
lichste Methode zur Klärung dieser Frage ist die 
Blutalkoholprobe. Diese Methode macht es not~ 
wendig, dem Täter möglichst bald nach der Tat 
Blutabzunehrnen. Der Ausschuß hatte sich mit 
der Frage auseinanderzusetzen, ob die Blut
alkoholprobe in der Straßenverkehrsordnung 
vorgesehen und eine' Rechtspflicht, die Blutab
nahme zu dulden, b,egründet werden soll. 

Auf Grund ,eingehender Untersuchungen ist 
der Ausschuß zu der Auffassung gelangt; daß 
eine Rechtspflicht, ,die. Blutabnahme zum Zwecke 
der Alkoholprobe zu dulden, in den Fällen zu 
begründen ist, in denen eine Person im Verdacht 
steht, in einem durch Alkohol beeinträchtigten 
Zustand einen Verkehrsunfall verursacht zu 
haben; bei dem eine Person getötet oder erheb
lich verletzt worden ist. In allen anderen Fällen 
soll hingegen eine Blutabnahme nur stattfinden, 
wenn dies die betroffene Person verlangt oder 
wenn sie zustimmt (Abs. 7). 

Die Verhandlungen im Ausschuß haben er
geben, daß ·es sich bei der Zulassung der 
z w a n g s we i sen Abnahme von Blut zum 
Zwecke der Alkoholprobe um ein Problem der 
Grundrechte handelt und daß ,die V,ereinbarkeit 
dieser Maßnahme mit der geltenden Verfas
sungsrechtsordnung fraglich i'st. Di,es schon des
halb, weil sie einen zwangsweisen Eingriff in die 
körperliche Integrität darstellt, ,der in der öster
reichischen Rechtsordnung nach dem Stand der 
Gesetzgebung im Zeitpunkt des erstmaligen 1n
krafttretens des B.-VG. am 10. November 1920 
nicht vorgesehen war. Darüber hinaus aber muß 
auch noch beachtet w,erden, daß der Art. 90 
Abs. 2 des B.-VG. für das Strafverfahf1en die 
Form des Anklageprozesses vorschreibt. Eine 
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historische Interpretation des im Art. 90 Abs. 2 
verwenderen Begriffes des Anklageprozesses läßt 
es zweifelhaft erscheinen, ob die zwangsweise 
Blutabnahme zum Zwecke der Alkoholprobe mit 
ihm vereinbar ist. Ist doch der Betroffene bei 
diesem Vorgang nicht Prozeßsubjekt, sondern 
ein den Beweiszielen des Anklägers di,enstbares 
UntersuchungsobJekt. Wenn aber die' zwangs
weise Blutabnahme im' g ,e r ich t 1 ich e n 
Strafprozeß nicht zulässig ist, so kann. sie 
- einem Schluß vom Größeren auf das KLemere 
zufolge - auch im Rahmen der VOl"erhebungen 
der Sicherheitsbehörden und auch im Verwal
tungsstrafverfahren nicht zulässig sein. 

Da es bei der Zulassung der zwangsweisen 
Blutabnahme um eine Maßnahme auf dem Ge
biete der Grundrechte geht, deren Vereinbarkeit 
mit der geltenden Verfassungsrechtsordnung 
zweifelhaft ersch,eint, ist der Ausschuß der Mei
nung, ,daß die Entscheidung darüber dem Ver
fassungsgesetzgeber überlassen bleiben muß und 
daß demgemäß ,einer Regelung, die die zwangs
weise Blutabnahme vorsieht, der Charakter von 
Verfassungsbestimmungen zu geben ist. 

Der § 5 Abs. 6 des vorliegenden Entwurfes 
begründet die &echtspflicht, sich unter bestimm
ten Voraussetzungen Blut abnehmen zu lassen. 
Er sieht jedoch keine Sanktionen zur Durch
setzung dieser Rechtspflicht vor und ist dah~r 
- für sich betrachtet -eine lex imperfecta. DI,e 
Sanktion für Zuwiderhandlung,en gegen die im 
§ 5 Abs. 6 begründete Rechtspflicht enthält der 
§ 99 Abs. 1 lit. c. Durch diese B,estimmung wird 
der Zwang, sich Blut abnehmen zu lassen, effek
tiv. Die Erwägungen, die die Regelung der 
zwangsweisen Blutabnahme dem Verfassungs
gesetzg,eber zuweisen, gelten daher für den § 99 
Abs. 1 lit. c nicht weniger wie 'für den § 5 
Abs. 6. Der Ausschuß ist demgemäß der Ansicht, 

. daß der § 99 Abs. 1 lit. c ,ebenso wie der § 5 
Abs. '6 den Charakt,er einer Verfassungsbestim
mung erhalten soll. 

Zu §,7 (Allgemeine Fahrordnung). 

Zu Abs.1: 

Die öffentliche Hand ist fortwährend bestrebt, 
die Straßen zu verbessern, insbesondere zu ver
breitern. Aber auch auf breiten Suaßen geht es 
nicht an, daß jemand inder Mitte der Fahrbahn 
fährt. Wer gegen die Grundregel, soweit als 
möglich rechts zu fahren, verstößt, ist nach ,§ 99 
Abs. 3 lit. a zu bestrafen. 

Zu Abs. 3: 

Mit der Neufas,sung &011 dem Umstande Rech
nung getragen werden, daß s'i'ch, ein Nebenein
anderfahren imdiichten Verk'ehr 'nicht vermeid!Cn 
läßt. Wesentlich hiebei iSit a:ber, daß auch auf den 
übrigen Vel"kehr gebührend Rücksi,cht zu nehmen 
ist. 

Zu § 9 (Verhalten bei Bodenmarkierungen). 

Der § 9 g,ehört dlem 11. Abschnntt an; dieser 
tr;tgt den Titel "Fahrregdn". Aus d:iesem Grunde 
konnten ,in den § 9 nur jene Bestimmungen auf
g,enommen werde'n, di,e sich für die Lenlker von 
Fahrzeugelll im Zus.ammenhang mit Boden
markierungen ergebetn. Da aber auch Fußgänger 
BocJ!elllmatkierung,en zu 'beachten haben, mußten 
dies,e B.estimmunlgen, da sie nlicht zu den Fahr
"regelln gehö'ren, systematisch: in die Be~timmungen 
des § 76 auf'genommen werden. 

Zu Abs. 2: 

Diese Bestimmung bringt eine der wesentlich
sten Neuenlinge'n im Verhä'1tnis: zum bisherigen 
Straßenpolizeiges,etz, nämllich den Vorrang. des 
sich bereit~ auf einem Schutzweg tbefindlichen 
Fußgäng,ers g.cge:nÜJber herannahenden . Fahr
zeugen. Wanm ein Fußgänger auf dien Schutzweg 
treten darf, erg.ibt sich a'us § 76. 

Zu Abs.6: 

Besonders ist hervorzuheben, daß derjenige, 
der sich bei Vorhandensein von Bodenmarkie~ 
rungen vor einer Kreuzung nicht s·einer beab
sichtigten Weiterfahrt entspnechend, also fatlsch, 
eingeordnet hat, nicht in der beabsichtigten, 
sondern in der von der Bodenmarkierung be
zeichneten Richtung weiterfahren muß. 

Zu § 11 (Knderung der Fahrtrichtung und 
Wechsel des Fahrstreifens). 

Der § 2,4 der Regierungsvorlage enthielt Be
sci.mmungel1J über die Fahrtricll'tu:ntgs,;tnderung 
und uber die Gesch,wincLi:gkeitsiVermind'erung. Es 
'er,schien aber zweckmäßig, die Knderung der 
Fahrtrichtung ul1Jd d'enWechsel des Fahrs'treifens 
einerseitS' und die Geschwinc!'igkeitsverminderung 
andler,seitsl i.n verschie:denen Paragraphen zu 
regeln. Aus dieslcm Grunde wurde ein meuer § 11 
aufg.enommen, des,sen Gegemstand d.ie Knd,erung 
der FahrtrichitUlnlg und der Wech,sdl des Fahr
str.eifens ist. Die Bestimmungen Ü'ber die Ge
schwindigkeitSfV1erminderung sind i,m § 21 em
'halten. 

Die Neufas's·ung ,geht von dem Gedanken aus, 
daß bei jeder Knderung der Fahrtrichtung und 
bei jedem Wechsel desi Fahrstt·eifens der Grund
satz gelten so11, daß ein sdches Manöver nur 
danm durchg.etührt werden darf, wenn es der 
übrige Ve!'1kehrzuläßt. Die Frage der Zeichen
gebung ist, unt,er diesem Geslichtspunkte b~
!trachtet, von untergeordneter Bedeutung; sie 
ste1ilt nur eine zusätzILche Verpflichtung für de.n 
Lenker dar. 

Zu § 12 (Einordnen), 

Zu Abs. 5: 

Der § 12entspiricht, im we!lentlichlen dem § .11 
der Regierul1J~siVorl~ge. Gegenüber der Regle-
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rungsvorlage ·enJth,ält di,e Neufassung insofern 
eine Änderung, als der strafbare TaubeSttand be
reits dann erfüllt ist, wenn ein Lenker ei'nes ein
spurigen, 'spät·er ankommenden Fahrzeu~es neben 
oder zwischen den bereits anhaltenden Fahr
zeugeru vorfährt, um 'S~ch "weiuer vorne" auf
zus·teillen. 

Zu § 13 (Einbie~en, Einfahren und Ausfahren) .. 

Diese BestiJmmUing entspricht, von gering
fügigen Änderungen abgesiehen, dem §. 12 der 
Reg.ierung~vorlage. 

Zu Abs. 2: 

Lm Gegensatz zur Regierurugsrvodage wird aus
drücklich bes.ti!mmt, daß der Kreuzurug,smitte1-
pUnJkt beim Linkseinbieg.en nicht zu umfahren 
ist, wenn Stich aus .Bodenmarkierungen oder 
Hilfszeichen etwas anderes ergibt. Mehrfach kam 
aus der Dffentlichkeit die Anregung, das soge
nannte "tangentiale Einbiegen" allgemein vor
zusehen. Der Ausschuß hat jedoch beschlossen, 
eine solche Bestimmung im Interess·e der Ver
kehrssicherheit, Insbesondere im Hinblick auf die 
Gefahren, die sich aus dem Gegenverkehr auf 
ungeregelten Kreuzungen ergeben, nicht aufzu
nehmen. 

Zu § 14 (Umkehren und Rückwärtsfahren). 

Zu Abs. 2 Ht. c: 

Es ist bestimmt worden, daß auch auf ge
regelten Kreuzungen im Zuge einer Vorrang
straße innerhalb verbauten GebIetes umgekehrt 
werden kann. Im übrigen entspricht § 14 dem 
§ 13 der Regierungsvorlage. 

Zu § 15 ·(überholen). 

Zu Abs. 2: 

Es wurde bestimmt, daß alle Fahrzeuge, deren 
Lenker die Absicht anzeigen, nach links einzu
biegen, rechts zu überholen sind. 

Zu Abs.5: 

Besonders wurde die Frage geprüft, ob die 
Führer von Schienenfahrzeugen, während ihr 
Fahrzeug überholt wird, die Geschwindigkeit 
erhöhen dürfen. Der Ausschuß hat sich der 
Regierungsv~.rlage angeschlossen und hat, diese 
Frage bejaht. Maßgebend war, die Erwägung, 
daß Schienenfahrzeuge ohnedies an eine be
stimmte Bahn gebunden sind und daß eine 
Unterwerfung der Schienenfahrzeuge unter das 
Beschleunigungsverbot beim überholtwerden 
dem an Fahrzeiten gebundenen Straßenbahn
v.erkehr äußerst abträglich wäre. 

Zu § 16 (überholverbote). 

. Die im § 15 der Regierungsrvorlage enthaltenen 
überholverbote sind zu UJnter~cheiden in solche, 

5 

die aHg.emeip zu beachten sind, und in solche, 
die nur für die Lenker bestimmter Fahrzeugarten 
gelten oder bei denen im Hinbli'ck auf die Art 
der Straße und ihrer An'lage Ausnahmen zu
gelassen werden können. 

Zu Abs. 1: 

Hier wurden aUe jene überholverbote auf
genommen, die· von a 11 ·e n Fahrzeuglenkern 
unter all e n Umständen zu beachten sind. Aus
nahmen sinJd hier nicht vQ!"igesehen. 

Zu Abs. 2: 

In dieser Bestimmung wurden jene überhol
v·erbote aufgenommen, die .entweder nur für die 
Lenker bes t.i m m t e r Fahrzeugarte:n gelten 
oder bei denen A u Si In ahm e n zu1'äs",ig sind. 
Inshesondere wurde darauf Beda.cht genommen, 
daß bei Vorhandensein von Sperrlinien - als 
Fo!.ge des Vertrauens,grundsatzes - unter ge
wis,sen Umstäruden üherho:Lt werden darf, wenn 
ansonsten das übe'rholeru unzuJ.äslSig wäre (z. B. 
auf unÜ!bersichclichen Straßens:tdle.n oder im 
FaLle, daß .der überholende selbst überholt wird). 

Zu § 17 (Vorbeifahr,en). 

Der § 17 entspri.cht den Bestimmung.en des 
§ 16 der Regierungsvorlage. Die Rechtsprechung 
macht e,inen dleutlichen Unten,ch,ied zwischen dem 
überholen und Vorheifahren;dem wurde bereits 
in den B.egriffsbestimmulngen Rechnung get-ragen. 
Neuerlich ist die Frage geprüft worden, ob an 
einem in einer Haltestelle stehenden Schienen
fahrzeug an der Seite, wo Personen aus- oder 
einsteigen, vorbeigefahren werden darf. Der 
Ausschuß war, der Regierungsvorlage folgend, 
der Auffassung, daß bei Einhalten einer Schritt
geschwindigkeit und bei Vorhandensein genügen
den Raumes die Sicherheit der ein- oder aus
steigenden Personen wohl nicht gefährdet wird, 
daß aber im Falle eines Verbotes des Vorbei
fahrens die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Ver
kehrs erheblich beeinträchtigt wäre. 

Zu § 18 (Hintereinanderfahren): 

Da3 Himereina,nderfah,ren wurde im § 17 der 
Regierun~~vorlage g.eregdt. Der Abs. 2 des § 17 
der Regienung~vor1ag.e wurde aus sYSltematischen 
GrÜnde·ru in § 21 aufgenommen, da es sich um 
eine die Vermirrdlerung d.er Fahrg'eschiwindigkeit 
betreffende Bestimmung handelt. 

Zu Abs. 2: 

Zur Hebung von Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs wurde, wie in der Regierungs
vorlage vorges·ehen, eine Bestimmung aufgenom
men, daß .der Lenker eines Fahrzeuges hinter 
einem Schienenfahrzeug 20 m Abstand ·zu halten 

" 
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hat, wenn er das Schienenfahrzeug nicht über- I Im übrigen f(}J,gt die Bestimm.u:ng des § 19 
holen will oder wegen der Beschaffenheit seines im wesenJtlichen dem § 18 der Reglerungs.vorlage. 
Fahrzeuges nicht überholen kann. Dadurch soll 
ermöglicht werden, daß wenigstens andere Fahr
zeuglenker überholen können. 

Zu Abs.4: 

Aus den bereits zu Abs. 2 bezeichneten Grün
den ist auch die Einhaltung eines Abstandes von 
50 m zwischen je zwei hintereinander fahrenden 
Fahrzeu~en mit größeren Längsabmessungen 
und nach jedem Kraftwagenzug vorgeschrieben 
worden.' 

Zu § 19 (Vorrang). 

Der Ausschuß widmete sich besonders den 
Beratungen der Vorrangregelung. Grundsätzlich 
wurde der sogenannte "Rechtsvorrang" statuiert. 
Dieser Grundsatz wird jedoch mehrfach durch
brochen, insbesondere dann, wenn der Vorrang 
durch . Straßenverkehrszeichen geregelt wird. 
Schienenfahrzeuge haben auch dann den Vorrang, 
wenn sie von links kommen, doch gelten auch 
für sie die den Vorrang regelnden Straßen
verkehrszeichen. Bei Begegnung mit einem ande
ren Fahrzeug hat ein Schienenfahrzeug auch dann 
keinen Vorrang, wenn es nach links einbiegt, 
das andere Fahrzeug hingegen geradeaus fährt. 
Wer sich erst in den fließenden Verkehr ein
ordnet, etwa von einer Nebenfahrbahn oder von 
einem 'Parkplatz, hat auch dann keinen Vorrang, 
wenn er von rechts kommt. Es ist überflüssig, 
zu betonen,. daß Einsatzfahrzeuge immer 'den 
Vorrang haben. Auf den Vorrang kann durch 
deutliche Zeichen oder durch Anhalten verzichtet 
werden. Wer keinen Vorrang hat, ist warte
pflichtig; er darf sich auf keinen Fall den Vor
rang erzwingen. 

Zu Abs. 3: 

Wer auf ,einer V orrangSltraßefährt, soU auf 
jeden. Fall den' Vorrang haben; es wi.rdl daher 
Sache der Behände sein, dM Zug der 
Vorrangstraße durch die Zeich,en "Achfung 
Vorra.ngvel'kehr" oder "Halt vor Kreuzung" zu 
sichern. Der Vorrang des . Benütz~r~' der Vor
ran~traße hä'llJgt jedenfalls nJieht davon ab, ob 
eillJe sOilche Sicherung vorhanden ist oder nicht. 

Zu Abs. 4: 

Die Zeichen "AchtullJg Vorrangverkehr" und 
. "Halt vor Kreuzung" bezielhen~sich grundsätzlich 
auf &llJ Vorrang des Querve!rkehrs. Muß jedoch 
auf Grund dieser Zeichen einem entgegenkom
menden (und von diesem aus gesehen) nach links 
einJbiegenden Fah.rzeug, das sich, auf einer ab
biegenden V orrangscera:ße bewegt, der V o.rrang 
gegetben werden, 0'0 ist dies auf ei'llIer Zusatztafel 
anzuordnen. 

Zu § 20 (Fahrgeschwindigkeit). 

Wie ~chneH der Leruker eines Fahrzeuges fahren 
darf, wurde in de,r RegierungsiVodag,e im § 19 
gel'egelt. 

Zu Abs. 1: 

Der Lenker eines Fahrzeuges hat zu trachten, 
eine V~rletzung von Vieh, das slich auf oder 
neben der 5t,raße befindet, zu vermeiden. Aller
di'ngs wird es. !sich mitunter :nicht vermeiden 
lassen, daß insbesondel"e Hühner, die plötzlich 
vor ein Fahrz,eug laufen, zu Schaden kommen. 
G eg·ebenenlfalls wird aber stets zu prüfen s,ein, 
ob ·eine Verletzung (oder Tötung) von: Vieh nicht 
doch vermeidba.r war. Von einer ziffernmäßigen 
Be9timmung ~iner Mindes'tgesdlwindi~k.eit wurde 
Ahstand ,genommen, doch wurde Vorsorge gc
troff'en, daß niemand grundlos so 'hngsam fahren 
darf, daß er den übrigen Verkehr behindert. 

Zu Abs. 3: 

Es wurde davon abgesehen zu bestimmen, daß 
ständig oder nur innerhaLb gewisser Zeiträume 
e:ne fes'tg,esetzte Fahrgeschwindigkeit nich,t über
schritten wel"den darf. Es wurde aber aurch nicht 
verkannt, daß eine solche gener.eHe Ges,chwindig
keitsheschränkung" namentlich, in Z'eiträumen, in 
denen mit einer besonderen Verkehrsdichte ge
rechnet we.rdcn muß, ein geeignetes Mittel sein 
kann, um schwere Personenschäden zu vermeiden. 
und Fahrze'Uglenker z.u einer besonders' diszipli
nieI'ten Fahrweise zu verhalten. Eine generelle 
Ge~chwindi!;'keitSlbesch,ränkung wird, in zahl
reichen Staaten Europas erwogen und iSit zum 
Tei.l auch mirt Erfolgeingefüihrt worden. Aus 
diesem Grunde wurde auch vorgesehen, daß das 
Bundes:ministerium für Handel und Wieder
aufbau durch Verord'nung die IliÖtigen Bes,tim
mungen treffem kann. In dies,em Zusiammenhang 
~ei aber auch festgehalten, daß angesichts, des 
immer mehr um sich greifenden Verkehl"Sltodes 
keine Maßnahme ges,cheut werden darf,. um 
Leben und Gesundheit zu schützen. 

Zu § 21 (Verminderung d'er 
F ahrgeschwindigkei t). 

Ein eigener PaJragraph über die Verminderung 
der Fahrges'chw~ndigkeit hat in der Regierungs
vorlage gef.ehilt. (Siehe die Ausführungen zu 
§ 11.) Das im § 17 Abs. 2 der RegieruulgSlVorlage 
enthaLtene Verbot des jä1hen Abbremsens wurde 
au~ systematis,ch'en Gründen in die g,egensltänd
liche Bestimmung aufgenommen. Wer grund
los, jäh und für den Lenker eines nachfolgenden 
Fahrzeuges überraschend abbremst, macht sich 
nach § 99 Abs. 3 lit. a strafbar. 
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Zu § 23 (Halten und Parken). 

Hier wurden die im § 20 und im § 23 der 
Regierung.svorlage . entihaltenen Bestimmungen. 
zusammengefaßt. 

Zu Abs. 1: 

Es w\l:rde klargestellt, d'.lß angesichts der 
notorischen Pa,rkraumnot eine Verpflichtung zur 
bestmöglichen Amnützung des Parkraumes be-

. steht. Maßgebl~ch slindi jed10ch die V,erhältnisse 
zur Zeit der Aufsitdlung des Fahrzeuges .. Mit der 
Bestimmthl1g, daß ein Fahrzeug so aufzusteHen 
ist, daß die Lenker ,anderer Fahrzeuge am Weg
fahren nicht gcl1indert werden dürfen, wird auch 
gesagt, daß di~s' Fahrzeug nid1;t so aufgesrel:lt wer
den darf, daß der Lflnkier eines anderen Fahr
zeuges< in diie~es nicht einsteigen kann. 

Zu Abs. 2: 

7 

aber d~ssen bewußt sein, daß er das Gleis eines 
Schi,enenfahr!houges freizumachen hat, wenn ein 
solches Fahrzeug herannaht. Diese Verpflichtung 
ergibt sich aus § 28 Abs. 2. Die Halteerlaubnis 
auf Gleisen von Schienenfahrzeugen erhält dem
nach eine wesentliche Einschränkung. Auf Fahr
bahnen mit Gegenv;erkehr darf sdbst da:nn ge
halten werden, wenn nur ein Fahrstreifen frei 
bleibt. Wenn ein Halteverbot auf solchen 
Straßen&telIen im Hinlblick auf die Verkehrsver
hältnisse dringend erforderlich ist, so hat die 
Behörde ein 50lche.s Verbot zu erlassen. Neu 
eingeführt wur<:ledie Bestimmung, daß durch 
haltende oder parkende Fahrzeuge der Lenker 
einesa,nderen Fahrzeuges nicht gehindert wer
den ,darf, Einrichtungen zur Regelung und Siche
rurllg des Verkehrs rechtzeitigw~Jmzunehmen. 
Ein Verbot, daß auf verkehrsreichen Straßen in 
der. Nähe von Parkplätzen nicht geparkt werden 
darf, wurde nicht mehr aufgenommen. 

Grundsätzlich ist ein Fahrzeug, wie in der 
Regierungsvorlage vorgesehen., parallel zum Zu Abs. 5: 
Fahrbahnrand urid unmittelbar bei diesem auf- Arzte dürfen für die Dauer ihrer Hilfeleistung 
zustellen. Eine andere Aufstellungsart kann auch dann bevorzugt halten oder parken, wenn 
durch Boden.markierungen verfü~t werden. keine unmittelbare Gefahr für den Patienten 

besteht. Zum Unter~,ch,ied von der Regierungs.vorlage 
wurde nunmehr bestimmt, daß die Lenker ei n
s pur i ger Fahrzeuge vel1'flich,tet sind, ihre 
Fahrzeuge ZUim Halten oder Parken s·chräg auf
zustellen. A;lIlerdings .giLt auch i,n d~esem Falle 
d~e Grundregel des·Ahs. 1; dJ. h. daß durch s,c1J.räg 
aufges.reUte ei Il! S pur i ge Fahrzeuge weder eine 
Gefährdung noch eine Behi,nderung des übrigen 
Verkehrs' entstehen darf. 

Zu Abs.3: 

Nach eingehender Diskussion; wobei die 
Parkraumnot durchaus in Betracht gezogen 
wurde, schloß sich der Ausschuß der Regierungs
vorlage an, C wonach Haus- und Grundstücks
eingänge mit Fahrzeugen nicht verstellt werden 
dürfen. 

Zu § 24 (Halte- und Parkverbote). 

Zu § 25 (Kurzparkzonen). 

Mit der geringfügigen An,derung des § 22 der 
Re,gierungsvorla;ge wird der Begriff der "Kurz
parkzone" eindeutig bestimmt' und. Vorsorge 
getroffen, daß im ga'nllen Bundesgebiet einheit
liche Hilfsmittel zur überwachung ,des Kurz
parke·ns ~zum Beispiel Parkscheihen) ver~endet 
werden können. In Kurzparkzonen sind die 
Lenk,er dort haltender oder parkender Fahrzeuge 
verpflichtet, 'bei der Durchführung jener Maß
nahmen mitzuwirken, die zur überwachung der 
Einhaltung der Halte- oder Parkzeiteh angeord
net wurden. In Betracht kommt insbesondere 
die Anbringung und richtige. Einstellung der 
Par kscheiben. 

Zu § 26 (Einsatzfahrzeuge). 

Die Halte- und Parkverbote waren 
Regierungsvorlag.e im § 21 enthalten .. 

In der Abs. 1: 

Zu Abs. 1 und 3: 

Mit Rücksicht darauf, daß der moderne 
Straßenbau mehr als bisher der Errichtung von 
Straßen tunnels zuneigt, wird bestimmt, d~ß in 
Straßentunnels nicht gehalten oder geparkt wer
den darf. Wesentlieh ist, daß nunmehr ·auf T'axi. 
standplätzen kein Halt,everbot, sondern ledig
lich 'ein Parkverbot gelten soll. 

Ferner ist auch noch Izu erwähnen, daß auf 
Gleisen von Schienenfahrzeugen. kein Halte
verbot besteht. Jeder Fahrzeuglenker muß sich 

Hier wurde hervorgehohen, daß Lenker von 
Einsatzfahrz'eugen Folgetqnhorn und Blaulicht
lampe nur <bei Gefahr im V,erzug verwenden 
dürfen. 

Zu Abs. 3: 

Wes,entlich ist die KlarsteIlung, daß mit Ei.n~ 
satzfahr:z.eugen nur dann eine Ei,nbahnstraß,e in 
entgegengesetzter Fahrtrichtung befahr,en wer
den darf, wenn der Ort des Einsat(les anders nicht 
erreicht werden kann. Insbesondere ist wichtig, 
daß das rat.e Licht auch für die Lenker von 
Einsatzfahrzeugen gilt. 
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Zu Abs. 4: 

Die Reihung der Einsat:lJfa'hruuge entspricht 
der erfahrungsgemäßen Dringlichkeit ihrer Ein~ 
sätze. 

Zu § 27 (Fahrzeuge des Straßendienstes). 

Zu Abs.l: 

Fahrzeuge des Straßendienstes, also Fahrzeuge, 
die zur Erhaltung der Straße verwendet wer
den, sind bei Arbeitsfahrten nicht an Halte- und 
Parkverbote gebunden. Besonders ist zuerwäh
nen, daß mit Fahrzeugen, .die bei Fahrten zur 
Kontrolle des Straßenzustandes verwendet wer
den, auch auf Autobahnen und Autostraßen 
an Stellen gehalten oder geparkt werden darf; 
wo dies ansonsten verboten ist. 

Zu Abs.3: 

Die Bestimmung, daß MüllsaLmmelfahrze~g,e 
nicht an Halteverbote gebunden sind, entspricht 
den Erfordernissen des öffentlichen Interesses. 

. Zu § 28 (Schienenfahrzeuge). 

Für Schienenfahrzeuge gilt die Straßenver
kehrsordnung nur soweit nicht, als die Be
folgung dieser Vorschriften wegen der Bindung 
dieser Fahrzeuge an Gleise nidlt mÖglich ist. 
Hervorzuheben ist noch, daß das Verbot des 
überquerens eines Gleises unmittelbar vor und 
unmittelbar nach dem . Vorüh.erfahren eines 
Schienenfahrzeuges nicht etwa eine Durchbre
chung der im § 19 enthaltenen Yorrangregelung 
darstellt. Diese Bestimmung wurde ausschließ
lich im Interesse anderer Straßenbenützer, ins
besondere der Fußgänger, aufgen9mmen, die 
durch das herannahende oder sich entfernende 
Schienenfahrzeug, in ihrer Sicht beeinträchtigt, 
Gefahr laufen, von anderen Fahrzeugen nieder
gestoßen zu werden. 

Zu § 29 (Geschlossene Züge von Straßen
benützern). 

Zu Abs. 1: 

Zu den geschlossenen Zügen von Straßen
benützern, die in der Regel nicht unterbrochen 
oder in ihrer Fortbewegung behindert werden 
dürfen, gehören neben geschlossenen Verbänden 
des Bundesheeeres oder des Sicherheits dienstes 
insbesondere auch Kinder- und Schülergruppen 
in B~gleitung einer Aufsichtsperson. 

Zu Abs. 2: 
\ 

Geschlossene Verbände des Bundesheeres und 
einzelne, Fahrzeuge des Bundesheeres lenkende 
Soldaten sind im Einsatz unter bestimmten Vor
aussetzungen nicht an die Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnurig gebunden .. 

Zu Abs. 3: 

Bei Einsatzübungsfahrten des Bundesheeres 
dürfen besonders geschulte Soldaten in einem in 
der Straßenverkehrsordnung~enau festgelegten 
Umfang den Verkehr regeLn. Voraussetzung ist 
aber, daß die Fahrzeugkolonne mindestens zehn 
Fahrzeuge umfaßt und eine Verkehrsregelung 
durch Organe der Straßenaufsicht nicht möglich 
1st: 

Zu § 30 (Wirtschaftsfuhren). 

Das Mindestalter der Lenker von Wirtschafts
fuhren mit Zugmaschinen, die nicht unter kraft
ührrechtliche Vorschriften faUen, wurde mit 
16 Jahren, jenes der Lenker bespannter Wirt~ 
schaftsfuhren mit 12 Jahren festgesetzt. Lenker 
von Wirtschaftsfuhren, die noch nicht 16 Jahre 
alt sind, dürfen Vorrangstraßen keinesfalls be
nütz,en. 

Zu § 38 (Bedeutung der Lichtzeichen). 

Zu Abs. 1: 

Die im § 38 Abs. 5 der Regierungsvorlage dar
gelegte Bede~tung des blinkenden gelben Lichtes 
ist nunmehr im Abs. 1 enthalten. Das blinkende 
gelbe Licht bedeutet "Vorsicht". 

Zu Abs. 3: 

Zum Unte~schied von der Regierungsvorlage 
wird blinkendes grünes Licht ausdrücklich vor
gesehen; es zeigt das unmittelbar bevorstehende' 
Ende des Zeichens für "Freie Fahrt" an. Es be
deutet jedoch noch nicht "Halt" im Sinne des 
gelben Dauerlichtes. 

Zu Abs. 4: 

Als Lichtzeichen zur gesonderten Regelung des 
Verkehrs auf einzelnen Fahrstr~ifen oder für be
stimmte Gruppen von Straßenbenützern kom
men nach d~r derzeitigen Praxis grüne Leucht
pfeile oder grüne bzw. rote Leuchtflächen in 
Betracht, auf denen. das Sinnbild eines Fußgän
gers dargestellt ist. 

Lichtzeichen zur Regelung des Verkehrs für 
bestimmte Gruppen von Straßenh.enützern kön
nen z. B. auch den Straßenbahn verkehr betreffen. 

Zu § 41 (Hilfszeichen). 

Organe der Straßenaufsicht dürfen Hilfszei
chen nur geben, wenn es Sicherheit, Leichtigkeit 
und Flüssigkeit des Ver kehrs e r f 0 r der n und 
aus der Befolgung der Zeichen keinerlei Gefah
ren entstehen. Hilfszeichen können sich sowohl 
auf Fußgänger als auch auf Fahrzeuglenker oder 
auf die Führ,er von Schienenfahrzeugen beziehen. 

Zu Abs. 3: 
Hilfszeichen gelten nur für den Straßen,

benützer,. dem sie gegeben ·werden (individuelJ.e 
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Verkehrsregelung), Eine Verpflichtung, zur Aus
führung eines durch Hilfszeichen erteilten Auf
trages besteht jedoch nur dann, wenn Gefähr
dungen von Personen oder Beschädigungen von 
Samen nicht zu befürchten sind. 

Zu § 42 (Fahrverhot für Lastkraftfahrzeuge). 

Angesichts der besonderen Verkehrsdichte an 
Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feier
tagen trägt der Verkehr von Lastkraftfahrzeugen 
an diesen Tagen wesentlich zur Kolonnenbildung 
auf den Straßen bei. Es wurde daher eine "Be
stimmung neu aufgenommen, wonach an Sams
tagen ab 15 Uhr, an Sonntagen und an gesetz
lichen Feiertagen das Befahren von Straßen mit, 
Lastkraftwagen verboten ist. Um jedoch einer
seits dem Interesse der Bevölkerung an der Ver
sorgung mit Bedarfsgütern, anderseits aber auch 
den Erfordernissen der Wirtschaft Rechnung zu 
tragen, wurde dieses Verbot soweit als vertretbar 
den Gegebenheiten angepaßt. 

9 

Beren, im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Straßenverkehrsordnung bestehenden Ortsteilen 
nicht unmöglich wird. 

3. Wenn ein Verkehrsverbot oder eine Ver
kehrsbeschränkung die Interessen einer Berufs
gruppe berührt, so muß die Behörde vor Erlas
sung der Verordnung den gesetzlichen Inter
essenvertretungen (Handelskammer, Arbei ter
kammer, Landwirtschaftskammer usw.) Gelegen
heit zur Stellungnahme geben. 

4. Hat die Behörde ein Halteverbot erlassen, 
so können die in Betracht kommenden gesetz
lichen Interessenvertretungen den Antrag stellen, 
das rasche Auf- oder Abladen geringer Waren
mengen im Zustell- oder Abholdienst gewerb
licher Betriebe sowie das rasche Einsteigen oder 
das rasche Aussteigen von diesem Halteverbut 
auszunehmen. Die Behörde wird dem Antrag 
Folge zu geben haben, wenn Bedenken aus Grün
den der Verkehrssicherheit nicht entgegenstehen. 

Zu § 44 (Kundmachung ,der Verordnungen). 

Diese Bestimmung enthält Vorschriften dar
über, wie Verkehrsverbote und Verkehrs
beschränkungen, die auf Grund des § 43 ,'erlas
sen werden, kundzumachen sind. Als Grundsatz 
gilt, daß hiefür Straßenverkehrszeichen zu ver
wenden sind. 

So darf z. B. in den vom Verbot betroffenen 
Zeiträumen auch in Lastkraftwagen mit Anhän
gern Milch befördert werden. Mit Lastknifti
wagen' und Sattelkraftfahrzeugen mit einer zu
lässigen Nutzlast von mehr als 3'5 t dürfen in 
den genannten Zeiträumen ebenfa1ls gewisse 
wichtige Fahrten durchgeführt werden, wie solche 
zur Beförderung von Schlacht- oder Stechvieh 
oder leicht verderblichen Lebensmitteln, zur 
G k fl b 

Zu Abs. 1: 
eträn eversorgung in Aus ugsge ieten, zu un-

aufschiebbaren Reparaturen an: Kühlanlagen, Um zu ermöglichen, daß' der Zeitpunkt des 
zum Abschleppdienst, zur Pannenhilfe oder in Inkrafttretens einer durch Straßenverkehrs
Katastrophenfällen. Das Fahrverbot mit Last- zeichen kundgemachten Verordnung nachträglid1 
kraftwagen und Sattelkraftfahrzeugen mit einer festgestellt werden kann, wurde normiert, dai; 
zulässigen Nutzlast von mehr als 3'5 t gilt auch die erfolgte Anbringung in einem Aktenvermerk 
am Goldenen und am Silbernen Sonntag und festzuhalten ist. In der Regierungsvorlage wurde 
dem jeweiligen' Vortag innerhalb der Ortsgebiete I' auch das Gefah~enzeichen ,.'Fußgängerübergang" 
nicht. ' als Verordnungsmhalt bezeichnet. Der Ausschuß 

Durch die Neuaufnahme dieser Bestimmung war jedoch der Auffassung, daß dieses Zeichen 
ergibt sich nun eine Verschiebung' der Pataogra- lediglich einen Fußgängerübergang anzeigt; ein 
phenbezeichnungen im Verhältnis zur Regie- Fußgängerübergang ist auch dann zu beachten, 
rungsvorlage. wenn ein solches Zeichen nicht vorhanden wäre. 

Hingegen war jedoch in der Liste der Verkehrs
zeichen, durch welche eine Verordnung' kund
gemacht wird, das Zeichen "Internationaler 
Hauptverkehl'sweg" (§ 53 Z. 18) aufzunehmen, 
zumal eine solche Straße als Vorrangstraße gelten 

Zu § 43 (Ver kehrsverbote, Ver kehrse'f leich
terungen und Hinweise), 

Diese Bestimmung, die den Behörden die Ver
pflichtung auferlegt, unter gewissen Voraus
setzungen Verkehrsverbote und Verkehrs
beschränkungen zu erlassen sowie Hinweise auf 
Gefahren und sonstige verkehrswichtige Um
stände zu geben und sich im wesentlichen an 
den Wortlaut des § 42 der Regierungsvorlage 
hält, wurde in folgender Hinsicht ergänzt bzw. 
abgeändert. 

1. Es wurde die Einrichtung von Ladezonen, 
die durch ein Parkverbot freizuhalten sind, vor
gesehen. 

2. Ein allgemeines Fahrverbot darf nur erlas
sen werden, wenn dadurch der Verkehr in grö-

soll. . 

Zu Ahs. 2 bis 4: 

Einer eingehenden Diskussion hat der Aus
schuß die Frage unterzogen, ob von dem Grund
satz, daß Verkehrsverbote und Verkehrsbeschrän
kungen durch Straßenverkehrszeichen kundzu
machen sind, abgegangen werden soll. Die dies
bezüglichen Bestimmungen der Regierungsvor
lage wurden zwar im wesentlichen übernommen, , 
doch insofern abgeändert, als von der Aufstel
lung von Straßenverkehrszeichen allgemein nur 
dann abgegangen werden soll, wenn die Verord-
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nung entweder vom B.undesministerium für Han
del und Wiederaufbau oder von einer Landes
regierung erlassen wird und sich durch Straßen
verkeprszeichen nicht ausdrücken läßt. Eine nach 
§ 43 erli1ssene Verordnung des Bundesministe
riums für Handel und Wiederaufbau ist auch 
dann: nicht durch Straßenverkehrszeichen kund
zumachen, wenn sie sich auf das ganze Bundes
gebiet bezieht. Der Ausschuß konnte nach reif
licher überlegung auf die Möglichkeit der Kund
machung von Verordnungen auf der Amtstafel 
zwar nicht verzichten, doch wurde vorgesehen, 
daß solche Verordnungen nur für Personen 
gelten, die im örtlichen Wirkungsbereich der Be
hörde ihren Wohnsitz oder eine Betriebsstätte 
haben. Dabei ging der Ausschuß von der Er
wägung aus, daß solche Verordnungen ohnehin 
nur lokale Bedeutung haben. SchLießl,ich wurde 
auch die Kundmachung einer VIerordnung durch 
Straßenverkehrszeichen in der Form vorgesehen, 
daß die entsprechenden Verke'hrsz.eichen hei den 
Ortstafeln aufgestdlt werden. Dies bedeutet, daß 
die v: erordnung für das ganze Ottsgebiet gilt. 
In. dles~m FaH ist eine weitere Aufstellung 
von Straßenverkehrsz·eichen zur gehörigen Kund
machung der Verordnung nicht erforderlich. In 
diesen Fällen ist auch die Anordnung entspre
chender Zusatz tafeln vorgesehen, die namentlich 
dann in Betracht kommen, wenn sich ein Ver
kehrsverbot oder eine Verkehrsbeschränkung auf 
Straßen mit bestimmten Merkmalen (z. B~ Stra
ßen mit Straßenbahnschienen) beziehen soll. 

Zu § 46 (Autobahnen). 

Die Autobahn ist eine in österreich verhält
nismäßig junge. Straßenkategorie. Sie ist aus
schließIij:h dem "Schnellverkehr" mit Kraftfahr
zeugen vorbehalten. Jeder andefie Verkehr ist auf 
der Autobahn verboten. Zur Aufrechterhaltung 
von Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs auf der Autobahn wurden die ent
sprechenden Bestimmungen aufgenommen, so 
das Verbot des Umkehr,ens und Rückwärts
fahrens, des praktischen Fahrschulunterrichtes 
und der übungsfahrten im Sinne kraftfahrrecht
licher Vorschriften. Ferner darf auf der Auto
bahn nur auf den hiefür bestimmten Stellen ge
halten oder geparkt werden; Zur Autobahn darf 
nur über besondere Zufahrtstraßen zugefahren 
und von der Autobahn nur über hesondere Ab
fahrtstraßen abgdahren werden. 

Zu § 4'8 (Anbringung der Straßenverkehrs
zeichen). 

,Es wurde der Grundsatz aufgestellt, daß Stra
ßenverkehrszeichen auf der rechten Straßenseite 
anzubringen sind. Ausnahmen von diesem 
Grundsatz müssen im Gesetz ausdrücklich vor
gesehen sein. 

Für verschiedene Zeichen ist eine Voranzeige 
durch gleiche Zeich'en mit Zusatztafeln anzubrin-

gen; auf diesen ist 'die Entiernung bis zu der 
StraßensrteUe anzugeben, auf die sich, das Zeichen 
bezieht.' ' 

Zu § 49 (Allgemeines über Gefahrenzeichen). 

Zu Abs. 1: 

Um Mißdeutungen vorzubeugen, war der Aus
schuß der Auffassung, daß die Reg'ierungsvorlage 
geringfügig abgeändert werden sollte. Ihr zu
folge hätte für den Lenker eines Fahrzeuges die 
Verpflichtung bestehen sollen, sich "bei Wahr.
nehmung" eines Gefahrenzeichens entsprechend 
zu verhalten. Da nach dieser Bestimmung die 
Behörde zu beweisen gehabt hätte, daß der Len
ker das Zeichen wahrgenommen hat, schien es 
g,eboten, die Worte "bei Wahrnehmung dieses 
Zeichens" zu streichen, dies umsomehr, als von 
jedem Lenker eines Fahrzeuges erwartet werden 
muß, daß er seine Aufmerksamkeit auch auf 
das etwaige Vorhandensein von Straßenverkehrs
zeich'en richtet. Ferner wurde vorgesehen, daß 
bei Hinweisen auf Gefahren erforderlichenfalls 
die Geschwindigkeit zu vermindern ist. 

Zu § 50 (Die Gefahrenzeichen). 

Zu Z. 6 b ("Bahnübergang ohne Schranken"): 

Mit di,esem Zeichen werden schienengleiche, 
nicht durch Schranken gesicherte Eisenbahn
übergänge angezeigt. Wenn eine Straße eine 
andere überschneidet, so handelt es slich jedenfaHs 
3,uch dann um eine Kreuzung., wenn auf einer 
d.ieser Straßen Straßenhahnge1eise verl1egt sind. 
Es handelt s,ichsomit !hier keineswegs etwa um 
einen schieneru~leichen Eisenbahnü'hergang. Eben
so handelt es sich nicht um einen sch.ienen
gleichen EisenibahnÜ'bergang, wenn ein Straßen
bahn.gdeise 'VÜJI1! einem 'selbständ,igen Gleiskörper 
im Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 14 auf die Fahrbahn 
wechselt oder. diese übersetzt. 

Zu Z. 6 c ("Baken"): 

Zunächst wurde ein Redaktionsfehler berich
tigt: Das Zeichen "Baken" kündigt (nicht: zeigt) 
einen Eisenbahnübergang an. Ferner wurde der 
letzte Satz geringfügig geändert, um eine weitere 
Verwendungsmöglichkeit für diese Zeichen zu 
schaffen. 

Zu Z. 13 a ("Achtung Tiere"): 

Hier wird vorgesehen, daß mit diesem Zei
chen auch Straßenstrecken zu 'kennzeichnen sind, 
die durch Alpgebiete oder durch Gebiete führen, 
wo der unbeaufsichtigte Weidegang nach altem 
Herkommen üblich ist. 

Zu § 52 (Die Vorschriftszeichen). 

Zu Z. 8 a und 8 b ("Fahrverbot für Fahrräder 
und Motorfahrräder" und "Fahrverbot für 
Motörfahrräder") : 

240 der Beilagen und Zu 240 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)10 von 17

www.parlament.gv.at



Es wurde klargestellt, daß heide Zeichen, so
weit sie sich auf Motorfahrräder beziehen, die 
gleiche Bedeutung haben. 

Zu Z. 13 ("Beschränkung für Halten oder Par
ken"): 

Mit eirrer geringfügigen Ergänzung wurde fest
gehalten, daß auch Angaben im roten Ring
streifen des Verbotsizeichens zulässig sind. Auch 
wurden eigene Zusatztafeln für die ErLaubnis 
der Ladetätigkeit und des Zustelldrenstes vor
gesehen. 

Zu Z. 17 ("Gehweg"): 

Als weiteres Gebotszeichen wurde. das Zei,ch·en 
"Gehweg" aufgenommen. 

Zu § 53 (Die Richtzeichen). 

Zu Z. 7 ("Ende des Gegenvenk,ehrs"): 

In Abänderung der Reg~erungsvorlage wird 
v'Ürgesehen, daß dieses Zeichen das Ende emes 
ausnahmsweisen Gegenverkehrs darstellt. 

Zu Z. 11 (,;Sack,gasse"): 

11 

nunmehr in den §~ 55 und 5.7 zusammengefaßt: 
Die Neufassung des § 55 enthält detaillierte 
Bestimmungen, in welcher Form und an welcher 
Stelle die Bodenmarkierungen anzubringen sind. 

Zu § 56 (Schutzwegmarkierungen). 

Bereits in § 2 Abs. 1 Z. 12 wurde bestimmt, 
daß Schutzwege mit sogenannten "Zebrastreifen" 
kenntlich zu machen sind. Der § 56 bestimmt 
nunmehr, auf wel.cher SteHe Schutzwegmarkie
rungen anzubringen s.ind. 

Zu Abs. 1: 

Bei vorhandenen Verkehrsampeln sind auch 
Schutzwege in entsprechender Anzahl anzulegen, 
es sei denn, daß ohnedies über- oder Unter
führungen vorhanden sind. 

Zu·Abs. 2: 

Erfordert es die Sicherheit und der Umfang 
des Fußgängerverkehrsauf bestimmten Straßen-
stellen, so sind dort Schutzwege anzuLegen. Zur 
Regelung des Verkehrs auf Schutzwegen kom
men in erster Linie Lichtzeichen in Betr,acht. 

Es wurde vorgesorgt, daß daß Zeichen "Sack
gasse" der Anlage der Straße entspl1echend an-
gebracht werden kann. Zu Abs.· 3: 

Zu Z. 12 ("Laternen, die nicht die ganze Nacht 
über leuchten"): 

_ Dieses Zeich,en ist besonders für jene Personen 
von Bedeutung, die ihr Fahrzeug unter einer 
.L,aterne aufstellen. Laternen, die während der 
Nacht abgeschaltet werden, sind mit einem roten 
Quenstrich gekennzeichnet. 

Zu Z. 17 a ("Ortstafel"): 

Der Ausschuß ist der R~gierungsvorlage ge
folgt. Das Ortsgebiet 'soll mit dem Zei<hen "Orts
tafel" angezeigt werden. Das Zeichen ist ,am Be
ginn des verbauten Gebietes aufzustellen. 

Zu Z. 17 b ("Ortsende"): 

Die Emfernungsangabe soll sich allf den 
nächsten Ort mir Verkehrsbedeutung beziehen. 
Als solcher kommt ein Ort, wo Straßen, d~e 
nicht nur lokale Bedeutung haben, abzweigen, 
oder evn oft hesuchtes Ziel in Betracht. 

Zu §§55 und 57 (Bodenmarkierungen auf der 
Straße und Einrichtungen neben und auf der 

Fahrha!hn). 

Die in den §§ 54 bis 56 ,der Regierungsvorlage 
enthahenen Bestimmu11:~en über Anbrmgung der 
Verkehrsleiteinrichtungen, über Leitlinüen und 
Sperrlinien sowie über Markierungen am Fahr
bahn rand und in der Faht1bahnmütte wurden 

Lediglich dann, wenn es die Verkehrsverhält
nisse nicht erfordern, insbesondere ,dann, wenn 
der Fahrzeugverkehr auf der betreffenden 
Straßenstelle keinen )besonderen Umfang hat, 
kann von Lichtzeichen zur Regelung des Ver
kehrs auf Schutzwegen Abstand genommen Wer
den; in diesem Falle ist jedoch vor dem Schutz-

, weg eine Querlinie anzubringen. Hat ein Fahr
zeug die Querlinie erreicht, so dlal"f ein Fuß
gänger nicht mehr auf den Schutzweg treten. 
Zum Zweck der besseren Ke:nntlichmachul1'g der 
Schutzwege und Querlinien wurde noch be
stimmt, daß heider Querlinie das Gefahren
zeichen "Fußgängerübergang" anzubringen ist. 
Dieses Zeichen muß so ausgeführt sein, daß es 
sowohl für den Lenker eines herannahenden 
Fahrzeuges als auch' vom Fußgänger vom 
Schutzweg aus sichtbar und erkennbar ist. 
Dies ergibt sich aus § 50 Z. 11. Im Zusammen
hang mit der Schutzwegmarkierung wuroe er
wogen, jeden Schutzweg, sofern für seine Be
nützung nicht Lichtzeichen gelten, durch gelbe 
kugelförmigeteuchtkörper kenntlich zu machen; 
Von dieser Regelung wurde im Hinhlick auf 
die daraus entstehenden Kostenl Abst,a,nd ge
nommen, doch sei wiederholt, daß die Regelung 
der Schutzwegbenützung unter Zuhilfenahme 
von Querlinien und Gefahrenzeichen llllir so 
lange in ß.etracht kommt, als es die Verkehrs
verhältnisse gestatten. Grundslitzlich soll die Be
nützung der Schutzwege durch Lichtzeichen ge
regelt werden. 
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-" 
Zu § 58 (Lenker von Fabrzeugen). 

Zu Abs. 1: 

"In der Regierungsvorlage war hier die Bestim
mungenthalten,daß eine Person,- die durch 
Alkohol beeinträc.11tigt ist, ein Fahrzeug nicht 
lenken darf. Diese Bestimmung wurde in den 
§ 5 aufgenommen. Es ver!bleibt somit nur die 
Bestimmung, daß sich der Lenker ,eines Fahi~ 
zeugeSt in einer entsprechenden körperlichen und 
geistigen Verfa~sung befiri,den muß. 

Zu Abs. 3: 

Befindet sich ein FaJh~zeug oder die Ladung 
in einem nicht vorschriftsmäßigen Zusta,nd, sn 
darf der Lenker die Fahrt ,nur bis 'Zu dem 
nächsten On fortsetzen, wo dieser, vorschrifts
widrige Zustand behoben werden kann. Für 
die:se Fahrt muß er jedoch die 'nötigen Sicher
heitsvorkehrungen treffen,. Ein Organ der 
Straßenaufsichtkann aber selbst diese W eiter
fahrt verbieten, wenn es der Auffassung ist, daß 
die Sicherheitsvorkehrung,en nicht ausreichen. ' 

Zu § 62 (Ladetä'tigkeit). 

Als Ladetätigikeit wird: das Beladen oder Ent
laden von Fahrzeugen sowie das Abschlauchen 
von Flüss,igkeiten aus Fahlizeugen oder in Fahr
zeuge bezeichnet, Eine Ladetätigkeit kann dem
nach mit allen Arten von Fahrzeugen d'urch
geführt werden. 

Zu § 65 (Benützung von Fahrrädern). 

Es wurde in übereinstimmung mit den bisher 
geltenden straßen polizeilichen Vorschriften be
stimmt, d'aß der Radfahrer mindestens 12 Jahre 
alt sein muß. Kinder, die noch nicht 12 Jahre, 
aber doch minde,stens 10 Jahre alt sind, dürfen 
mit behördlicher Bewilligung radfahren. über 
das Verfahren bei der Erteilung der Bewilligung 
enthält der Abs. 2 die entspre,chenden Vor
schriften. 

Zu § 66 (Beschaffenheit und Ausrüstung des 
Fahrrades). 

Es wurde bestirnmt, diaß die Bdeuchtungs
einrichtungen und Rückstrahler an einem Fahr
rad in einem solchen Zustand zu halten sind, 
daß sie voll wirken. Insbesondere werden diese 
Einrichtungen stets Zl,J reinigen sein. An Abs. 6 
werden gewiss,e dem technischen Fortschritt Rech
nungtragende Knderungen hinsichtlich der Aus
'stattung von Motorfahrrädern vorgenommen. 

Zu §, 67 (Fahrradanhänger 'und mehrspurige 
Fahrräder). 

Neu aufgenommen wurde die Bestimmung" daß 
das Ladegewichi: bei Fahrradanhängern 50 kg 
nicht übersichireiten daN. 

Zu § 69 (Motorfathrräder). 

Die ßestimmungen über die Benützung ven 
Motorfahrrädern wurden neu g-efaßt, wobei dem 
Umstande Rechmmg getragen wurde, daß es sich 
bei einem MOItorfahrrad derzeit um ein Fahrrad 
besonderer Art ha'ndelt. AU'f die ,Betriebseigen
s·chaften des Motor.fahrrades wurde hesondere 
Rücksicht genommen. Wie in der Regierungs
vorlage vorgesehen, hat der Aus5chuß beschlos
sen, di,e Bes:ti.mmung aufzunehmen, daß mit 
Motorfahrrädern die Fahrbahn, zu henützen ist. 
Ein Mopedfahrer darf mit anderen Moped'fahrern 
oder Radfahrern, nicht nebenein'ander fahren 
oder sein Fahrzeug neben einem anderen Motor
fahrrad oder FaJhrrad: s,chieben. Eine besondere 
Bedeutung im Sinne einer .zweckentsprechenden 
Lärmbekämpfung hat die Bestimmun:g, daß mit 
einem Motorfahrrad ,dieselbe Straße oder diesel
ben Straßenzüge innerhaLb eines örtlichen Be
reiches ohne zwing,enden Grund. nicht mehrmals 
hintereinander befahr·en werden dürfen. Es ist 
auch verbot,en, den Motor eines' solchen Fahr
zeuges am Stand. länger als unbed:in:gt, notwendig 
laufen zu lassen. 

Zu § 73 (Beleuc.htung des Fuhrwerkes). 

Zu Abs. 5: 

Für F'uhrwerke wurde ebens'O wie für Fahrräder 
(siehe § 66 Abs. 3) b~stiiffilmt, daß Beleuchtungs
einrichtungen und RJÜckstra:hler in einem solchen 
Zustand zu hahen sind, daß sie voll wirken. 

Zu § 76 (Ver,halten der Fußgänger). 

Zu Abs. 1: 

Hier wurden zwei wesencl.idle Ergänzungen 
vorgenomnien; Zum er,slten wurde- bestimmt, daß 
Fußgänger eine Straße dort nicht überqueren 
dürfen, wo 'sich am Geihs:teig.rand eine gelbe 
LängsiliThie befindet. (Eine solche Linie hat zwar 
in' and1eren Staaten nicht diese Bed'eutung, doch 
hält der Ausschuß eine Sperrlinie, die Fußgänger 
davon ablhält, vom Gehsteig auf die Fahrbahn zu 
treten, für sehr zweckmäßig.) Zum zweiuen wurde 
vorgeschrieben, daß Fußgänge,r nicht über
raSlchenci' vom Gehsteig auf die Fahrbahn treten 
dürfen, etwa um eine auf dem' Gehstei'g befind
liche FußgäIligergruppe zu übe~ho'len'. 

Zu Abs. 4: 

Der Abs. 4 emhältBestimmungen darüber, 
wann ein Fußgänger auf die Fahrbahn treten 
darf, tim s,i'e zu überqueren. Die .diesbezüglichen 
Bestimmungen sind, je nachdem, OIb Schutzwege 
vorhand~n S'indt oder nicht, verschieden. Ist ein 
Schutzweo- in Verbindung mit einer Querlinie 
vOr'hande~, so darf der Fußg,äJnger den Schutzweg 
nicht mehr thetreten, wenn ein herannahendes 
Fahrzeug hereit:. die Querli'Illie 'erreicht hat. Ist 
ein SchmZtweg in Verlbindung mit blinkendem 
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gdbem Licht vorhanden, so darf der Fuß~änger I rege'h. In Berücksäch,tigung der Bedürfnisse der 
den Schutzweg nicht unrmittdbar vor einem Wirtschaft, aber auch der Erfahrungen des täg
herannahenden Fahrzeug und für des'slen Lenker lichen Lebens wurden vers,chiedene Tätigkeiten, 
i.iberraschenJ betreten. Der Lenker eines Fahr- obglleich, sie verkehrsfremden· Zwecken dienen, 
zeuges dati 'sich in diesem Falle, auch wenn er von einer Bewilli~ngspf1icht aus1genommen, so 
sich im Einrbiegeverkehr befindet, dem Schutzweg z. B. das Wegscbaff1en ,eines betriebsunrfähig ge
nur mit einer sQJ:chen Ges1chwindigkeit nähern, wOfldenen Fahrzeuges oder deSISen Instandsetzung, 
daß das Fahrzeug vor dem Schut'"L:weg angehalten wenn dies einfa,cher als das Wegschaffen ist, 
weroen kann; um einem darauf befindlicben Fuß- ferner gey.'erblich,e Täti~keiten, die ihrem Wesen 
gänger das ungehind'eflte ,und ungefäihrdete über- nach auf ,dler Straße au~geübt wera,en und die 
queren der Fahrbahn zu ermöglichen., Auf diese Betrie'bsan:lage genehmigt ist, darunter fallen 
Vcnpflichtu'ng wird der Fahrzeuglenker durch z. B. TankstellIen. Geringfüg,ig,e Instandsetzungs
das bIinkende gdbe Licht erinnert, das gemäß oder Instandihahungsarbeiten an· Fahrzeugen, 
§ 38· Abs. 1 "Vorsicht" bedeutet. Ist jedoch ein z. B. Vergaserreinigung, Reiferiwechsel oder Ar
Schutzweg nicht vorhanden, so darf der Fuß- beiten an der e'lektrischen Anlage, dürfen oihne 
g'än~er die Fahrbahn ,erst betreten, wenn er si,ch Bewilligung vor der Betriebss,tätteeines hiezu 
vergewissert hat, daß er dadurch wed'er sich noch befugten Gewerbetre,ibenden vorgenommen wer
andae 1ge'fährdet. An SteUen wo der Verkehr den, vorausges,etzt, daß an dieser SteHe weder das 
durch Arm- oder Lichtzeichen geregelt wird, gilt Halten noch d,as Parken verboten ist. 
auch für ,den Fußgänger diese Regelung. \ 

Zu § 84 (Werbung,en und Ankündigungen außer-
Zu Abs. 6: halb des Straßengrundes). 

Hier wurde bestimmt, daß Fußgänger bei Vor
handensein von Sch'Utzwegen odier von üher
oder Unterführungen grunds.ätzJich diese Ein
fi.chtungen zu Ibenützen habelll, es g,ei denn, daß 
sie mehr als 25 m eri·tfernt sind. Darüber hinaus 
ist vorgesehen, daß Fußg,än'g,er im Ortsgebiet die 
Straße auf Kreuzungen zu überqueren haben, 
außer es kann angenommen werden, daß das 
überqueren der Fahrbahn 'an einer anderen Stelle 
absolut gefa'~rlosist. 

Zu Abs. 7: 

Um eine Haltestel'Ieninsel zu erreichen oder sie 
zu verlaswen, dlürfen Fußgänger die Fahrbahn 
auch außerhallb von Schutzwegen od,er außerhalb 
von Krcuwng,en überqueren. Dies gilt jedoch 
dann nicht, wenn der Verkehr durch Arm- oder 
Lichtzeichen geregelt wird. 

Zu § 81 (Weiden an Straßen). 

Die mit dem Weiden an Straßen vleIibundenen 
Fragen waren, Gegenstand eingehender Erörte
rungen. ESI i'st nunmehr vorgesehen, daß Alp
gebiete und Gebiete, wO' der unbeaufsichtigte 
Weidegang nach altem Herkommen üblich 
ist, grundls1änzlich mit dem, Gefahrenzeichen 
"ACHTUNG TIERE" ,zu kennzeichnen s,ind 
(siehe § 50 Z. 13 a). Die Pflicht zur Beaufsichti
gun.g des Weideviehs hat die Behörde aufzuheben, 
wenn died:urch ein 'So1.ch,es, Gebiet führende 
Stl'aße weder eine Autobahn noch eine Vorrang
straße ist. Ansol1S'ten is,t d.ie Aufsichtspflicht auf
zuheben, wenn nicht erhebliche Bedeniken aus 
GrünJd:en der yeI>kehrs~icher'heit entgegenstehen. 

Da der § 83 Abs. 2 der Regierungsvorlage in 
§ 82 eingearbeitet wurde und der verhleibende 
TeiL entbehrlich war, ist dieser Paragraph weg
gefaHen; es eilitspricl;,t da'her der § 84 auch dem 
§ 84 der Regierungsvorlage. Bezüg.!ich Werbun
gen und Ankündigungen an FrelilandBtraßen 
auß·erhallb des Straßengrundeg, wurde ein' beson
ders strenger Mag,stab angelegt. Hiebei wurde 
von der überlegung ausgegang,en, daß W erbun~ 
gen und! Ankündigungen auf Freiland:straßen 
oftmals geeignet sind, die Aufmerksamkeit des 
Fa'hrzeuglerrkers, zu sehr in Anspruch zu nehmen. 
Es wurde diaher vorgesehen, daß Reparaturwerk
stätten und TankstelLen an Freilandstraßen mit 
dem ohnehin auch,' in internationalen Verein
barungen vorgesehenen Richtzeichen "PANNEN
HILFE" und ,.,T ANKSTELLE" anzukündigen 
sillld. ArIe anderen W,erbungen und Ankündigun
gen sind an Fr,eilandstraßen innerhalb einerEnt
fernun~ von 100 m vom Fahrbahnra11Jd verboten. 
Ausnahmen dürfen nur in ganz besonders berück
sichtigungSlwürdigen FälllIen zugelass1en werden. 
Wann s6khe Voraussetzungen zutr.effen, erg,ibt 
sich aus Abs. 3. 

An Autobahnen oder Autostraßen wird die 
Ankündigung eines Ra:.uhauses ausschiließlich und 
allgemein einem vordringlichen Bedürfnis der 
Straßen'benützer dienen, zumal diese Straßen 
meis,t außerhalb verbauter Gebiete angelegt sind 
und dort das Halten und Parken besonderen Be
schränkungen unterliegen; Dies w,ird bei Behand
lung voiJ.! 'Anträgen zur BewilJigung solcher An
kündigungen zu berücksichtigen sein. 

Zu § 88 (Spielen auf Straßen). 

Zu § 82 (BewilligungspflidIt). Hier wurde davon ausgeg,angen', daß Kinder 
Die Benützung von St'raßen zu verkehrs- wegen der ihnen aus dem Straß'env,erkehr dro

fremden Zweckien wur,de weitgehend neu g·e- henden Gefahren grundsätzlich nicht auf der 

o 
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Straße spielen dürfen. Diese Bestimmung wurde 
s0hin im Interesse der Kinder selbst str,enger 
als in der Regierungsvorlage gefaßt. Allerdings 
wird es gegebenenfalls notwendig sein, den Kin~ 
dern entsprechende Spielplätze zugänglich zu 
machen. 

Zu § 89 (Kenn~eich,nung und Entfernung von 
Verkehrshindernissen). 

Es wurde erwogen, ähn1ich wie in Itali,en, ein 
sogenanntes "W arndreieck" vorzusehen. Wenn 
von diesem Gedanken jedoch wieder abgegangeri 
wurde, so deshalb, um der Prüfung dieser Frage 
durm . internationale Expertenkomitees nimt 
vorzugreifen. Es ist daher ledigEm vorgesehen 
worden, daß ein mehrspuriges Fahrzeug, das 
nicht den Vorsmriften gemäß beleumtet werden 
kann und auf einer Freilandstraße bei Dämme
rung, Dunkelheit oder sonstiger smlechter Sicht 
zum Stillstand gelangt ist, i n g e e i g n e t e r 
Weise zu kennrzeichnen ist. 

Zu § 92 (Verunreinigung .der Straß,e). 

Es wU,rde in Anbetracht der geltenden Remt:s
vorschriften vorgesehen, daß lediglich die g r ö b
I ich e Verunreinigung einer Straße verboten 
ist. 

Zu § 93 .(Pflidlten der Anrain,er). 

Vorsorglim wur,de die Bestimmung aufgenom
men, daß andere R1emtsvorschriften, insbeson
dere die Hausbesorgerordnung 1957, von den 
Bestimmun~en, betreffend die Reinigung und die 
Bestreuung von Gehsteigen und Gehwegen, nicht 
berührt werden. Ferner wurde vorgesehen, daß 
die Pflichten der Anrainer auch -denjenig,en tref
fen, dem sie vom Anrainer durch Rechtsgesdläft, 
etwa durch Dienst- oder Bestandvertrag, über
tragen' wurden. 

Zu § 94 (Zuständigkeit). 

Die Bestimmungen über die Zuständigkeiten 
wurden in den wes,entlichen Punkten neu ge
faßt. Die Notwendigkeit hi'ezu ergaJb sich ins
besonder,e aus dem Bestreben, den Ortsgemeinden 
eine weitere Kompetenz bei der Vollziehung der 
Straßenv,erkehrsordnung zuzuweisen. Es muß an 
dieser Stelle aber auch erwähnt werden, daß der 
~egenwärtige kaum an Grenzen gebundene Ver
kehr auch einen weiträumigen örtlichen Wir
kungsbereich der Behörden bedingt. Dem nam 
der Gemeindeordnung berufenen Organ der 
Ortsgemeinden konnten daher nur Jene An
gelegenheiten übertragen werden, die von 
lok ale r Bedeutung sind. 

Zu § 95 (Bundespolizeibehörden). 

Die Zuständigkeit der Bund1espolizeibehörden 
wurde erweitert, weil Vorsorge tür die Durdl
führung der im § 5 bezeichneten besonderen 

Sich,erung'smaßnahmen gegen Bee,inträchtigung 
durch ALkohol zu treffen war. Außerdem wurde 
den Bundespolizeibehörden auch die FÜ'hrung des 
Verzeimnisses von Bestrafungen jener PeJ;'sonen 
übertragen, die inner'halb des örtlichen Wirkungs
bereiches dieser Behörde ,ihren ordentlichen 
Wohmit:z haben (siehe auch § 96 Abs. n. ' 

Zu § 96 (Besondere Rechte und Pflichten der 
Behörde). 

Zu Abs. 5: 

Die Haltestellen des Kraftfahrlinienverkehrs 
auf Straßen waren wiederholt Gegenstand hef
tiger Kritik in der öffentlichkeit. Es konnte 
nicht übersehen werden, daß solche Haltestellen 
mitunter eine erhebliche Verkehrsbeeinträchti
gung darS'tdlen. Die StraßenaufsichtS'behörde soll 
daher in Hinkunft die Möglichkeit haben, un
beschadet der Rechte der für Krafofahrlinien 
Ziuständigen Konz,essionsbehörde, dre V,erlegung 
einer die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit 
des Verkehrs beeinträchüg.enden Haltestelle zu 
verfügen. 

Zu Abs. 6: 

Verschiedene Straßenbenützungen, z. B . ..sport
liche Veranstaltungen oder Transporte mit über
smweren Fahr~eugen oder mit Fahrzeugen von 
außergewöhnlichen Abmessungen machen es im 
Int'eresse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig
keit des Verkehrs erforderlich, daß' sie von Or
ganen der Straßenaufsicht überwacht werden. 
Diese Org,ane sind dann j,eweils in der Lage, 
anderen Straß,enbenützern etwa erforderliche 
Anordnungen zu geben. 

Zu Abs. 7: 

Es wurde erwog,en, eine zentrale Verkehrs
sünderkartei einZiuführen. Mit Rücksicht darauf, 
daß di,e Vollziehung der Straßenverkehrsord
nung jedoch Landessache sein soll, könnte sich 
eine solche zentrale Karteiführung nur jeweils 
auf den Bel1eich eines Bundeslandes beziehen. 
Wesentlich schien jedoch, daß P,ersonen, die eine 
Gefahr für den Straßenverkehr bilden, bei der 
für die Durchführung des Strafverfahrens zu
ständigen Behörde ihre~ Wohnsitzes verzeichnet 
werden. 

Zu §. 98 (Besondere Rechte und Pflichten des 
Straßener halters). 

Zu Abs. 4: 

Neu eingefügt wurde die Bestimmung, daß· 
der Straßenerhalter der Behörde' jene Um~tände, 
die in der Anlage oder Beschaffenheit der Straße 
begründet sind' und für die Erlassung von Ver
kehrsverboten oder . Verkehrsbeschränkungen 
maßgebend slein können, hekanntzug.eben hat. 
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Zu § 99 (Strafbestimmungen). 

Die Strafbestimmurugen wurden in ihren 
wesentlichen Zügen völlig neu gefaß,t. Bei der 
Neufa~sung wurde al1erdings der bereits' in der 
Regierungsvor'lageemha~tene Strafkatalo,g zu
grunde gelegt. Die einzelnen Tatbestände wurden 
je nach ihr,er Schwere in vier Gruppen zusammen
gefaßt. Am schwersten sOOI bestraf,t werden, wer 
den im § 5 enthaltenen Bestimmungen über be
sondere Sicherungsmaßnahmen g,egen Beeinträch
tigung durch Alkoho'l zuwiderhandelt (Abs. 1). 
Schwere Strafen sind ferner auch für jene über
tretungen der Straßenverkeuusrvors,chriften vor
gesehen, die erfahrungsgemäß die Ursache, 
schwerster Unfälle sind (Abs. 2). In dies.en heiden 
Fällen. ,ist eine Untergrenze für die B.estrafung 
ausd·rücklich vorgesehen. Njemand' darf mit einer 
geringeren Strafe bestraft werden und selbst
verständlich gibt es hier kein Organ~andat. 
Unter eine schwere Strafandrohung (§ 99 Abs. 2) 
fällt auch eine mit hiefür geeigneten. Geräten 
festgestellte e,rhehliche übers'chreitung einer zif
fernmäßig festgesetzten Höchstg·eschwindigkeit. 
Ist die Überschreitung nieh't mit den erwähnten 
Geräten festgestellt worden, so gilt lediglich die 
Strafandi-ohung nach § 99 Abs. 3 lit. a. 

Besondere Beratungen fanden über die Frage 
statt, ob das im § 22 des Y.erwaltungsstraf
gesetzes 1950 grundsätzlich vorgesehene Kumu
lationsprinzip beibehalten werden soll. Schließ
lich wurde be~timmt, daß das Kumulations
prinzip in bezug auf gerichtlich strafbare Hand
lungen lediglich bei den schweren Strafandrohun
gen (Abs,. 1 und 2) gewahrt bleiben soll. Der 
Versuch einer Verwaltungsübertretung, also 
eine vorsätzliche, zu ihrer wirklichen Ausübung 
führend·e Handlung (§ 8 Abs. 1 des Verwaltungs
strafgesetzes 1950) ist auch nach, der Straßen
verkehrsordnung grundsätzEch strafbar. Der ein
zige Fall, wann ein Versuch nicht strafbar ist, 
wurde bereits z~ § 5 Albs.' 3 erläutert. 

Ein Fahrzeug ,gilt der ständigen Rechtsprechung 
zufolge dann als in Betrieb genommen, wenn 
eine Handlung gesetzt wird, die auf die Ingang
setzung des Fahrzeug.es und auf den sich daran 
anschließenden Betrieb gerichtet ist. 
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2. Der Erlag einer vorläufigen Sicher·heit zur 
Abwendun:g ·einer Festnahme, wie dies in § 37 a 
Verwaltungs.stratgesetz 1'950 vorges1ehen ist, ist 
nur bei einer minderschwerel). Strafand1'ohung 
(§ 99 Abs. 3 und 4) zulässig. 

3. Verwa:mungen im Sinne de~ § 21 des Ver
waltungsstrafgesetzes 1950 dürfen bei den beiden 
schweren Strafandrohungen (§ 99 Abs. 1 und 2) 
nicht ausgesprochen werden. 

. Zu § 101 (Verkehrsunterricht). 

Zum UnterSlchied von der Regierungsvorlage 
wurde vorgesehen, daß der Verkehrsunterricht 
von der B~hörde -<lIes ordentlichen \'\7ohnsitzes 
zu vel1fügen und durchzuführen ist. Durch Erlaß 
wird Vorsorge zu treffen sein, daß die Behörde, 
die jemanden wegen einer übertretung nach §.99 
bestraf,t oder verwarnt, die Hehörde des· Wohn
sitzes des Beschlu1digten verständigt, wenn sie die 
Anordnurug des Verke'hrsunterrichtes für zweck
mäßig findet. 

Zu § 103 (Inkrafttreten und Aufhebung). 

Mit Rücksicht darauf,' daß di.eBehörden vor 
dem IllIkrafttreten ,in der neuen Straßenverkehrs
ordnung die entsprechenden Vor:bereitung.en zu 
treffen haben werden und daß suchsowo1hl die 
Organe der Straßenaufsicht als auch die Straßen
benützer, insbesürudere die Lenker von Fahr
zeugen, mit den neuen Vorschriften vertraut 
machen müssen, wurde bestimmt, daß das neue 
Gesetz erst am 1. Jänner 1961 in Kraft tritt. 

Zu § 104 (übergangsbestimmungen). 
p 

Zu Abs. 2: 

ßewilJigungen, die auf Grund bisheriger 
straßenpolizeilicher Vorschriften rechtskräftig er
teilt wurden, gelten als auf Grund der neuen 
Straßenverkehrsordnung er:lassen. Yo.raussetzung 
ist al'lerdings, daß dies,e Bewilli'g'ung,en den neuen 
V ors-chriften ,ruicht widersprechen. Liegt ein 
Widerspruch vor, so ist'die BewiHigung erloschen, . 
jedoch hat dies die Behörde in jedem ei'nzelnen 
Fall durch Besch.eid fesnzusteHen: 

Zu § 100 (Besondere Vorschrif1;en für das Straf-
v.erfahren). Zu Abs. 4: 

Die besondere Einteilung der Straftatbe.stände 
macht auch besondere Vors'chr,iften für das Straf
verfahren erforderlich. In E:rg,änzung :bzw. Ab
änderung der RegierungSlVorlage wurde daher 
vorgesehen: 

1. Ein B1eschuldigter kann gegebenenfa[,!s nur 
nach einer der in § 99 Abs. 1 enthaltenen Straf
androhung bestraft werden. Eine v,erwaltungs
strafrechtliche Kumulation jst also in diesem Falle 
ausgeschlossen. 

Zahlreiche gegenwartlg verwendete Verkehrs
schild()r entsprechen den Straßenverkehrszeimen 
der neuen Straßenverkehrsordnung. Für die Wei
terverwendung dieser Zeichen mußte die ent
sprechende Vorsorge getroffen werden. 

Zu Abs. 5: 

Straßenerhalter und Behörden sind verpflichtet, 
Schutzwege bis spätestens 30. Juni 1961 den Be
stimmungen der Straßenverkehrsordnung gemäß 
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auszustatten oder, falls sie nicht nonvendig sind, 
zu entfernen. Die Bestimmung des§ 9 Abs. 2, 
wonach die Lenker von Fahrzeugen verpflichtet 
sind, sich einem Schutzweg nur mit einer solchen 
Geschwind~gkeit zu nähern, daß das Fahrzeug 
vor dem Schutzweg angehalten werden kann, um 
einem darauf befindlichen Fußgänger das un
gehinderte und ungefährdete überqueren der 
Fahrbahn zu ermöglichen, gilt jedoch bereits ab 
dem Inkrafttreten' der Straßenverkehrsordnung. 

Zu Abs. 6: 

Es ist bekannt, daß die zurzeit verwendeten 
Richtzeichen "ORTSTAFEL" und "ORTS
ENDE" vielfach weit außerhalb des verbauten 
Gebietes angebracht sind. Nach dem Wortlaut 
der neuen Straßenverkehrsordnung zeigen die er
wähnten Zeichen Beginn bzw. Ende des ver
bauten Gebietes an; sie müssen daher, falls nötig, 
versetzt werden. Diese Arbeiten müssen bis sp'i
testens 31. Jänner 1961 abgeschlossen sein. Bis 
dahin hat der Lenker eines Fahrzeuges selbst zu 
beurteilen:, ob er sich in einem verbauten Gebiet 
befindet. In'ncrhalb dieser Gebiete darf er nicht 
schneller als 50 km/h fahren. 

Kulhanek 
Berich tersta tter 

Zu § 105 (Vollziehung). 

Zu Abs. 4: 

Die Angelegenheiten der Bundesverfassung 
sind gemäß Art. 10, Abs. 1 Z. 1 des B.-VG. in 
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Die 
Verfassungsbestimmungen des § 5 Abs. 6 und 
des § 99 Ab~. 1 lit. c wären demnach vom Bund 
zu vollziehen. Da diese Bestimmungen mit Re
gelungen, die in die Vollziehungskompetenz der 
Länder fallen, in engstem Zusammenhang stehen, 
ist es zweckmäßig, auch ihre Vollziehung den 
Ländern zu übertragen. 

Der Handelsausschuß stellt abschließend' den 
An t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem vor I i e gen de n E n t w u r feines 
Bundesg,esetzes, mit dem Vorschriften über die 
Straßen polizei erlassen werden (Straßenver
kehrsordnung 1960) (Zu 240 der Beilagen) d~e 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen und 

2. die bei g e d r uc k t e n E Ir t S chi i e ß u n
gen annehmen. 

Wien, am 30. Juni 1960 

Dr. Roth 
Obmann 

). 

240 der Beilagen und Zu 240 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)16 von 17

www.parlament.gv.at



17 

Entschließungen 

1. 

Die Bundesregierung wird ,ersucht, ,die zu
ständigen Ressorts, Gebietskörperschaften und 
Institutionen auf fo'lgende WiHenskundgebung 
'd.es Nationalrates in emsprechender Weise auf
meI1ks,am zu machen: 
. Die S;,nncrfüllung der Straßenverkehrsord

nung 1960 :setzt eine regelmäßige Verkehrser
ziehung aller Verkehrstei,}nehmer voraus. Sie hat 
n,ich t nu.r das Wissen um die Verkehrsregeln, 
sondern vor allem das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr zu umfassen. In den Diel1JSt diie
ser Aufgabe sind alle gesetzlichen Institutionen, 
wie Volkshochschulen, Presse, Rundfunk, Fern
sehen, Kammern, Vereine und ·Organisationen, 
zustellen. ' 

In den unteren und mittleren Schulen sowie 
in den gewerblichen Aus- und Fortbildungs
schulen hat die Verkehrserziehung ein obliga
torisches Unterrichtsfach zu bilden_ 

Die Ausbildung der Fahrsmullehrer ist auf 
eine neue, den V,e,rhältnissenentsprechende 
Grundlage zu stellen. Verkehrsfortbi1dungskurse 
für Kraftfahrer sollen ermöglicht werden. Die 
Kraftfahrprüfung soll in der Haup.tsache die 
Verkehrsregeln und das Verkehrsverhalten zum, 
Thema haben, aber auch eine strengere psychische 
Eignungsprüfung voraussetzen. 

Der Nationalrat ist der Auffassung, daß bei 
der Schulung der Sicherheitsorgane vor al~em 
jene Bestimmungen der StVO. 1960 in den 
Vordergrund zu stellen sind, welche die Sicher
heit und Flüssigkeit des Verkehrs gewährleisten. 
Er empfiehlt die, Einrichtung motorisierter Ver
kehrskontmllen, denen insbesondere die Durch
führung ven Stichprobenkontrollen gemäß § 5 
der StVO. 1960 und die Einhaltung jener Be
stimmungen dbIieg~, deren übertretung nach den 

,Abs. 1 und 2 des § 99 StVO. 1960 zu ahnden 
sind. 

Der Nationalrat verweist ferner auf di,e be
sonderen Aufgaben, die sich für die Straß'en
erhalter, wie Gemeinden und die Länder aus 
der Durch'f,ühruIllg der §§ 88 und 96 StVO. 1960 
~rgeben. Da die Verkehrs entwicklung Kinder
spieJe auf der Straße, kaum mehr zuläßt, ist 
die Schaffung eigener Kinderspielplätze in 
höherem Maße notwendig als bisher; ebenso muß 
beim Str,aßenbau der Beseitigung v,on Verkehrs
fallen höhere A.ufmerksamkeit gewidmet werden. 

2. 

Die ,Bundesregierung wi.rd ersucht, dem 
Nationalrat ehebaldigst eine Novelle zum Kraft
fahrgesetz 1955, BGBl. Nr. 223/1955, vorzu
~egen, durch die dieses Ges,etz dem Inhalt der 
am 1. Jänner 1961 in Kraft 'tretenden Straßen
verkehrsordnung ,1960 angepaßt wird .. 

Angesichts der Entwicklung der T.echnik 
und der fortschreitenden Motorisierung sowie 
der Erfordernisse eines modernen Verkehrs 
soUen di,e Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 
nli:cht nur den g,egenwarttgen V.erhältnissen, 
sondern auch der noch zu erwartenden Verkehrs
errtwicklung Rechnung tragen. 

Nach Ansicht des Nationalrates wärel1J j.11J dies,er 
Novelle zum Kraftfahr~esetz insbesondere fol
gende Frag,en zu berücksichtigen: 
). Eine Verschärfung der Besümmungen über 

den Führersme'inentzug; 
2. IntensiYierung der Lärmbekämpfung und der 

Maßnahmen gegen die Ra.uchentwickLun,g; 
3. Einführung eines Lenkerausweisies für Moped

fahrer; 
4. Erweiterung der Sicherheitsvorschrrften für 

Lenker und Fahrzeuge; 
5. Verschärfung der Vorschriften für die über

prüfung und überwachung ,der Kraftfahrzeuge 
einschließlich ihrer Bereifung. 
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